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dern vor allem auch die im Haager Programm der EU von 2004

vorgesehenen Grunds�tze der Anerkennung (von Entscheidungen)

und der Verf�gbarkeit (von Informationen) verst�rken diese Ten-

denz:106 Das Anerkennungsprinzip zielt auf vorbehaltlose �ber-

nahme ausl�ndischer Hoheitsakte. Dieses Ziel kann nur erreicht

werden, wenn nationale Kompatibilit�tsvorbehalte aufgegeben wer-

den; um den beteiligten Staaten kein »blindes Vertrauen« abzuver-

langen, ist es notwendig, den nationalen durch einen europ�ischen

ordre public zu ersetzen, der bestimmte Mindeststandards garan-

tiert. Dies macht Harmonisierungen der nationalen (sicher-

heits-)rechtlichen Standards notwendig, die auch in solchen Ver-

fahren Anwendung finden, die keinen grenz�berschreitenden

Bezug aufweisen: Das staatliche Recht wird ver�ndert. �hnlich

wirkt das Verf�gbarkeitsprinzip im Recht des Datenaustauschs:

Wenn personenbezogene Daten f�r Sicherheitsbeh�rden europa-

weit verf�gbar sein sollen, setzt dies einheitliche Standards f�r den

Datenschutz voraus.

Dieser unterschwellig wirkende Trend zur Harmonisierung

wird durch die �nderungen, die der Vertrag von Lissabon bringen

wird, verfestigt und verst�rkt werden. Das Ziel der umfassenden

wechselseitigen Anerkennung von Exekutiventscheidungen im

Bereich der Innen- und Justizpolitik ist ausdr�cklich in Art. 70

S. 1 AEUV aufgenommen worden; der Verf�gbarkeitsgrundsatz

taucht zwar nicht explizit auf, steht aber hinter den vielf�ltigen

Bestimmungen zum Datenaustausch im europ�ischen Recht der

inneren Sicherheit. Ausdr�cklich werden der EU weit reichende

Harmonisierungskompetenzen er�ffnet.

Diese Entwicklung eind�mmen, geschweige denn aufhalten zu

wollen, w�re illusorisch. Es w�re auch nicht ratsam insoweit, als es

unverzichtbar ist, der weit gediehenen transnationalen Polizei-

t�tigkeit transnational wirksame Kontrollen entgegenzusetzen.

Hierzu z�hlt der Ausbau parlamentarischer Kontrollen ebenso

wie die st�rkere Einbeziehung der Agenturen in die Organstruk-

turen der Union. Von eminenter Bedeutung ist zudem der Abbau

bestehender Rechtsschutzdefizite durch St�rkung zentraler

Rechtsschutzinstitutionen, namentlich des EuGH, gegen�ber

zentralen Organen der Polizeikooperation (z.B. Europol) sowie

durch ein Anerkennungsprinzip, das sich nicht allein auf Exe-

kutivhandeln beschr�nkt, sondern auch dessen gerichtliche Kon-

trollen erfasst. Die daraus resultierenden Risiken eines »forum

shopping« (d.h. die gezielte Suche nach einem Gericht, das der

Klage aller Voraussicht nach stattgeben wird) werden zwar wei-

teren Anpassungsdruck aul�sen; dieser aber ist unvermeidlich,

will man verhindern, dass am Ende die europ�ischen Harmoni-

sierungen des Sicherheitsrechts auf Kosten der Freiheit gehen.

106 N�her Hecker (Fn. 102) S. 274 ff.
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n SACHVERHALT
Die Eheleute M und F wollen eine Wohnung mieten. Eine Anzeige des Vermieters Voss (V) findet

ihre Aufmerksamkeit. Sie vereinbaren mit ihm einen Termin zur Wohnungsbesichtigung f�r

Donnerstag, 22.3.2007.

Am 21.3. muss V �berraschend eine Dienstreise antreten. Er bittet den Hausmeister Hubertus

(H), den Eheleuten die Wohnung zu zeigen. Gleichzeitig gibt er ihm ein vorgefertigtes Vertrags-

formular, auf dem die Einzelheiten der Wohnung angegeben sind. Das Formular hat er selber nicht

unterschrieben. Als Mietzins ist »400 E« eingetragen. Die Mietperiode soll am 1.4.2007 beginnen.

Schließlich enth�lt das Formular eine Bestimmung, dass die gesetzliche K�ndigungsfrist zu gelten

habe.

M kommt allein zum Besichtigungstermin, da F wegen akuter �belkeit den Arzt aufsuchen

musste. Ihm gef�llt die Wohnung, er nimmt das Formular mit.

Als M zur�ckkommt, er�ffnet F ihm die frohe Kunde: sie ist schwanger. M seinerseits berichtet

von der sch�nen Wohnung; F ist von seiner Schilderung angetan. Den Eheleuten kommen jedoch

bald Bedenken, ob die Wohnung denn auch f�r drei groß genug ist. Weil sie aus ihrer bisherigen

Wohnung im Haus der Eltern des M ausziehen wollen, unterzeichnen sie dennoch das Formular

und werfen es am Freitagnachmittag (23.3.2007) in den Briefkasten des V. Sie gehen dabei davon

aus, dass V erst am Sonntagabend zur�ckkehren und fr�hestens dann seinen Briefkasten leeren wird.

* Der Autor ist Privatdozent an der Leibniz-Universit�t Hannover.
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Am Samstagabend, den 24.3.2007, gelangen M und F zu der Erkenntnis, dass die Wohnung f�r

ihre Bed�rfnisse doch zu klein sei. Sie rufen um 18.30 Uhr bei H an, um ihm dies mitzuteilen. H ist

nicht zu Hause. Sein sechsj�hriger Sohn Sigmund (S) geht an das Telefon. Er sagt den Eheleuten zu,

sich um die Sache zu k�mmern. Nach dem Auflegen vergisst er das Gespr�ch sofort.

Am sp�ten Samstagabend gegen 23.00 Uhr kommt V von seiner Gesch�ftsreise wieder. Ent-

gegen seiner sonstigen Gewohnheit, den Briefkasten auch nach l�ngerer Abwesenheit erst am

folgenden Werktag morgens zu leeren, schaut er bereits jetzt nach, ob Briefe f�r ihn angekommen

sind. Als er das von M und F unterschriebene Formular sieht, ist er hocherfreut, die Wohnung

schon zum 1.4.2007 vermieten zu k�nnen. Er unterschreibt seinerseits und schickt M und F eine

Kopie zu.

M und F senden am Montag dem V einen »Expressbrief«, in dem sie ihm mitteilen, dass sie vom

Mietvertrag nichts mehr wissen wollen. Am Montagmorgen um 8.00 Uhr erh�lt V den Expressbrief.

Gleichzeitig wird seine gew�hnliche Post zugestellt. Um 8.30 Uhr wird das von V unterschriebene

Mietvertragsformular M und F zugestellt.

Als M und F abends nach Hause kommen, sind sie emp�rt. Sie rufen umgehend bei V an. Sie

meinen, der Vertrag sei nicht zustande gekommen, schließlich haben sie rechtzeitig widerrufen. V

erwidert: »Vertrag ist Vertrag«.

Ist ein Mietvertrag zustande gekommen?

F�r den Fall, dass das Gericht den Vertragsschluss bejaht und V bis zum 1.8.2007 keinen

geeigneten Mieter findet, m�chte V wissen, ob er 1.600 E von M und F fordern kann. Er meint,

der Expressbrief k�nne keine K�ndigung sein, da zu diesem Zeitpunkt der Mietvertrag noch gar

nicht zustande gekommen sei.

Nehmen Sie – gegebenenfalls hilfsweise – zu dieser Frage Stellung!

n L�SUNG

FRAGE 1: IST EIN MIETVERTRAG ZUSTANDE GEKOMMEN?
Zu untersuchen ist, ob ein Mietvertrag zwischen V und den Eheleuten M und F wirksam zustande

gekommen ist. Die Miete ist ein gegenseitiger Schuldvertrag, in dem sich die eine Partei (Vermieter)

verpflichtet, der anderen Partei (Mieter) den Gebrauch der Mietsache auf Zeit zu gew�hren (§ 535 I

1 BGB), w�hrend die andere Partei sich verpflichtet, die vereinbarte Miete zu zahlen (§ 535 II BGB).

Laut Sachverhalt wollten die Eheleute M und F eine Wohnung mieten. Somit kommt vorliegend ein

Mietvertrag zwischen V als Vermieter und den Eheleuten M und F als Mieter als Vertragsart in

Betracht.

Miete = gegenseitiger

Schuldvertrag

Fraglich ist, was unter einem Vertrag zu verstehen ist. Der Begriff des Vertrages wird zwar in den

§§ 145 ff. BGB vorausgesetzt, jedoch nicht legal definiert. Unter einem Vertrag ist die erkl�rte

Willens�bereinstimmung zweier oder mehrerer Beteiligter �ber die Herbeif�hrung eines bestimmten

rechtlichen Erfolgs zu verstehen (Palandt/Heinrichs BGB, 66. Aufl. 2007, Einf. v. § 145 Rn. 1). Wie

jeder Vertrag kommt auch ein Mietvertrag durch Angebot und Annahme zustande (Kropholler BGB,

Studienkommentar, 9. Aufl. 2006, vor § 145 Rn. 1). Voraussetzung f�r den Vertragsschluss zwischen

V und den Eheleuten M und F ist demnach, dass bez�glich der Gebrauchs�berlassung der Wohnung

eine Offerte (Angebot, Antrag) und eine entsprechende Annahme dieser Offerte vorliegen.

A. ANGEBOT DES V

I. Angebot des V durch die Anzeige
V k�nnte durch seine Anzeige ein Angebot abgegeben haben. Das Angebot ist eine empfangs-

bed�rftige Willenserkl�rung, durch die ein Vertragsschluss einem anderen so angetragen wird, dass

das Zustandekommen des Vertrages nur von dessen Einverst�ndnis abh�ngt (Brox/Walker Allgemei-

ner Teil des BGB, 30. Aufl. 2006, Rn. 165). Eine Willenserkl�rung ist jede auf die Herbeif�hrung

eines Rechtserfolgs zielende private Willens�ußerung (L�wisch/Neumann Allgemeiner Teil des BGB,

7. Aufl. 2004, Rn. 99). Der objektive Tatbestand einer Willenserkl�rung setzt einen Rechtsbin-

dungswillen voraus (Palandt/Heinrichs Einf. v. § 116 Rn. 1).

Willenserkl�rung

Der Aufbau einer Willenserkl�rung:

I. Der �ußere (objektive) Tatbestand: Rechtsbindungswille

II. Der innere (subjektive) Tatbestand

1. Handlungswille

2. Erkl�rungsbewusstsein

Hier stellt sich das Problem, ob potenzielles Erkl�rungsbewusstsein gen�gt. Nach BGH und

h.M. ist dies der Fall, wenn der Erkl�rende h�tte erkennen k�nnen, dass seine �ußerung nach

Treu und Glauben und der Verkehrssitte als Willenserkl�rung aufgefasst werden durfte und

wenn der Empf�nger sie tats�chlich so verstanden hat.

3. Gesch�ftswille
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